
Ihre Fragen aus dem Exportalltag

„Wie gehen wir vor, wenn wir Waren 
für verschiedene Empfänger in 
einem Container haben?“ Von Sabine Wazlawik

? Unser chinesischer Lieferant packt in vereinzelten Fällen in unseren Container 
noch Ware für einen anderen Kunden aus Deutschland hinzu. Auf der Packliste und 
Verzollungsrechnung sind auch alle Waren aufgeführt, unsere und die für den anderen 
Kunden. Unser Spediteur meint, dass er die Waren zusammen verzollen muss. Daher 

haben wir die Waren für den anderen Kunden mitverzollt und es ihm dann in Rechnung gestellt. 
Das Problem ist nun, dass der Kunde die Waren normalerweise auf sein Zolllager nimmt, und es 
nicht sicher ist, ob die Waren überhaupt in Deutschland bleiben. Gibt es hier eine andere Lösung 
für unser Problem?

! Sind in einem Container Waren für 
2 verschiedene Kunden enthalten, 
können Sie natürlich auch 2 
Zollanmeldungen abgeben.

Diese Leserfrage finden Sie  

auch im Downloadbereich unter: 

www.kompass-export.de/download
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Bestehen Sie auf 2 Rechnungen, also einer 
Rechnung je Kunde
Es muss natürlich auch anhand der Papiere ersichtlich 
sein, dass die Waren auch für 2 verschiedene Kunden vor-
gesehen sind und welche Ware für welchen Kunden be-
stimmt ist. Daher muss Ihr Lieferant auch jeweils eine 
Warenrechnung pro Kunde mitbeilegen. Die gesamten 
Waren auf eine Rechnung zu schreiben ist nicht richtig 
und führt bei der Zollabfertigung zu Schwierigkeiten.

Melden Sie jede Ware zu dem entsprechenden 
Verfahren an
Sie können dann für jede Lieferung einzeln entscheiden, 
in welches Verfahren Sie die jeweiligen Waren überfüh-
ren wollen. Sie werden Ihre Waren mit einer Zollanmel-
dung anhand Ihrer EORI-Nummer in den zollrechtlich 
freien Verkehr anmelden. Der andere Kunde muss dann 
selbst mit der Spedition vereinbaren, ob er die Waren 
mit einem Versandschein T1 zu ihm weitergeleitet haben 
will oder ob er gleich über die Spedition eine Zolllager-
anmeldung abgibt.

  MEIN TIPP: 
Fertigen Sie nie Waren, die nicht 
Ihnen gehören, über Ihre EORI-Num-
mer ab. Sie als Anmelder sind für alle 
Angaben verantwortlich und werden 
dann auch haftbar gemacht, wenn 
dabei Fehler auftreten.

RECHNUNG & 

ZOLLANMELDUNG

RECHNUNG & ZOLLANMELDUNG

35MAI23


